
M VemeMrteAeviLoiL-OrdnMW^
hjge vön dem LcvKonrWerber/einfordern mögen/auch zu deren er-

legung/jedes mal ein gewisser 1 ermin .bey 6c5crciruüAder Leviüon.
benent/vnd darob geheilten werden solle : welche Lporrulas sodann »h
me Lcvilionx Werber/zum fahl erobsigen wird / bey dem verlchtigten
? hei ! zuersuechen bworftchet/wofern jhme selbige in dem kevilions.

Drch ! nicht völlig / oder zum thcil außdmckenlich nachgcsehen worden:

dararrff nun gleichsfals Dnsere Levilionx Lvmm - llarij in lpecie
bey der berathschlagung/ vnd folgende in ihrer Lelarion gedacht scyn

eschluß.
Och behalten Wir Vns dise Ordnung in einem

^ ^ vnd andmnns künfftig/auMrfallendenDrsechen/zuändiM/zu
Mündern/ oder zu mehrenbevok:
solche.

fals erfolgenden Straffen zu hüten hak. Vnd solle dise Ordnung/von
beit der ? nl)IiL3uon an / manniglich binden / auch alle angefangene
Lcvilioncx - siebcftndei , sich/in was Staut"
weiter fortgesetzt werden. Es beschicht an

Schloß Laxenburg/ den Dierzehenden
Neun vnd Sechzigsten Jahr.

EIoMliiWoDomini Im-
pemrollL in Louülio.
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